
Nutzen Sie mit Aquastrom
die Kraft des Wassers



Dank modernsten Technologien können heute unterschiedliche 

Ressourcen zur Gewinnung erneuerbarer Energie genutzt werden.

Dabei spielt die Wasserkraft für die Energie Uster AG eine wichtige

Rolle. Heute und in Zukunft.

Investieren auch Sie in die Kraft des Wassers und entscheiden Sie 

sich für Aquastrom, unser neues Energieprodukt, das zu 100 Prozent

aus Wasserkraft gewonnen wird.

Für einen Aufpreis von lediglich 0,5 Rappen (exkl. MwSt.) bzw.

0,54 Rappen (inkl. MwSt.) pro Kilowattstunde können Sie ab dem

1. Oktober 2006 Ihren gesamten Strombedarf komplett mit

erneuerbarer Energie aus Wasserkraft decken.

Bei durchschnittlichem Stromverbrauch kostet dieses Engagement

eine vierköpfige Familie im Kanton Zürich also nur gerade rund 

1.80 Franken im Monat.

Aquastrom – die reine Kraft der Natur



Haben wir Ihr Interesse an Aquastrom geweckt? Dann senden Sie 

uns die nebenstehende Antwortkarte. Sobald diese bei uns eintrifft,

wird diejenige Strommenge aus Wasserkraft ins Stromnetz einge-

speist, die Sie zukünftig als Aquastrom verbrauchen.

Auch etwas für Sie?

Nutzung erneuerbarer Energie

Ökologisch produzierter Strom (CO2-neutral)

Vorteile von Aquastrom

Europa

Herkunft von Aquastrom



1. Allgemein     Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen für Aquastrom gelten ergänzend zu
den jeweils gültigen allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen der Energie Uster AG 
(EnU) und den jeweils gültigen Tarif- und Produktpreisen der EnU. Sie sind integrierter 
Bestandteil des Lieferverhältnisses. Mit dem Bezug von Aquastrom anerkennt der Kunde die
vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen als verbindlich. Der Preisaufschlag für 
Aquastrom wird auf den jeweiligen Basistarif (wie z.B. Haushalts-, Gewerbe- und Industrie-
tarife) zugeschlagen. Aquastrom ist ein erneuerbares Energieprodukt, welches aus 100-pro-
zentiger Wasserkraft stammt. Aquastrom ist für alle Endkunden der EnU erhältlich.

2. Bestellung      Der Kunde kann das gewünschte Produkt jederzeit schriftlich und, so weit möglich,
elektronisch bestellen. Der Beginn der Lieferung erfolgt nach Bestellungseingang,
spätestens aber auf den 1. des Folgemonates.

3. Aufpreis und    Der Aufpreis für Aquastrom beträgt 0,50 Rp./kWh (exkl. MwSt.) bzw. 0,54 Rp./ kWh (inkl.
MwSt.). Allfällige Änderungen der Preise auf Beginn eines Quartals (1.1. / 1.4. / 1.7. / 1.10.) blei-
ben vorbehalten und werden dem Kunden drei Monate im Voraus schriftlich mitgeteilt. Sie
gelten vom Kunden akzeptiert, sofern er das Vertragsverhältnis nicht gemäss Ziffer 6 kündigt.

4. Beschaffung und      Die EnU garantiert dem Kunden, dass der von ihm bestellte Aquastrom in der entsprechenden
Menge und Qualität (Zertifikate, Nachweise) durch Dritte produziert oder beschafft wird.
Dabei darf sich die EnU auf die schriftliche Bestätigung der Vorlieferanten verlassen. Bei Aus-
fall von Produktionsanlagen oder anderen Einschränkungen in der Beschaffung sowie je nach
Marktsituation behält sich die EnU eine Reduktion der Bestellmenge für die Dauer der Kapa-
zitäts- respektive Qualitätseinschränkung oder die vollständige Einstellung des Verkaufs von
Aquastrom vor. Die Beschränkung wird so rasch wie möglich mitgeteilt.

5. Abrechnung      Aquastrom wird mit der ordentlichen Stromrechnung abgerechnet.
6. Vertragsdauer, Das Lieferverhältnis gilt auf unbestimmte Dauer. Der Vertrag kann unter Einhaltung einer

Frist von zwei Monaten schriftlich per 30.9. gekündigt werden. Bei Preisanpassungen durch
die EnU kann der Vertrag unter Einhaltung einer Frist von zwei Monaten schriftlich auf Ende
eines Quartals (31.3. / 30.6. / 30.9. / 31.12.) gekündigt werden. Das Angebot von Aquastrom
kann von der EnU jederzeit aufgehoben werden. Der Umzug innerhalb des Netzgebietes der
EnU hat keine Vertragsauflösung zur Folge. Mit dem Auszug aus dem Netzgebiet der EnU
werden sämtliche Verträge aufgelöst und es wird gestützt auf die effektiv verbrauchte 
Energie abgerechnet. Der Kunde gibt der EnU bei einem Umzug seine neue Adresse bekannt.

7. Gerichtsstand     Der ausschliessliche Gerichtsstand ist Uster.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Aquastrom
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Kontakt:
Energie Uster AG
Oberlandstrasse 78
8610 Uster
Tel. 044 905 18 18
Fax 044 941 68 26
info@energieuster.ch
www.energieuster.ch

Preisänderungen

Kündigung

Qualität
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Ja, ich bestelle für einen Aufpreis

von 0,5 Rappen (exkl. MwSt.) 

bzw. 0,54 Rappen (inkl. MwSt.) 

pro Kilowattstunde Aquastrom 

zur Deckung meines gesamten 

Stromverbrauchs und nutze so

die erneuerbare Energie Wasser.

Ich möchte mehr über 

Aquastrom wissen.

Bitte kontaktieren Sie mich.

Name/Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon privat

Telefon Geschäft

E-Mail

Ort/Datum

Unterschrift

Ich mache mit!
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